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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2018-0655
öffentlich

20.08.2018
Bürgermeister

Abschließender Beschluss über die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln
- Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft in Sondergebiet 
"Fischereihof" im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 10 
"Uferzone"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.08.2018 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
Ö 24.09.2018 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung des   
    Flächennutzungsplanes wurden von den Bürgern keine Anregungen vorgebracht. Die 
    Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der 
    Gemeindevertretung geprüft.

    Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss 
    genommen.
  
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
    Belange das Ergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes.

4. Die Begründung wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
    Genehmigung vorzulegen und die Erteilung der Genehmigung alsdann ortsüblich bekannt 
    zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
    Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Anlage/n:
F-Plan, Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
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Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



 
Planzeichenerklärung 
 

Es gelten die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts nach der 
Planzeichenverordnung (PlanzV ) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) und das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), alle in der derzeit gültigen Fassung. 
 

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen 
 

I. Darstellungen 
 

 Art der baulichen Nutzung § 5 (2) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO 
 
 Sonstiges Sondergebiet § 11 (1) BauNVO 
 Zweckbestimmung: Fischereihof 
 
 Bereich der 3. Änderung 
 

SO

 

                          Gemeinde Hohen Viecheln 
 

           3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
  

 Verfahrensvermerke:  
 

1. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 17.07.2017. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 30.08.2017 und auf der 
Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de erfolgt. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

2. 
 

Der Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom 08.09.2017 bis zum 09.10.2017 im Amt  
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt am 30.08.2017                     
und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-
badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

3. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 05.09.2017 gemäß § 4 Abs.1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

4. 
 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist mit Schreiben vom 05.09.2017 beteiligt worden. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

5. 
 

Die Gemeindevertretung hat am 26.02.2018 den Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung beschlossen und 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

6. 
 

Die von der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes  berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 
vom 11.06.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs.2 BauGB aufgefordert worden. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

7. 
 

Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung haben in der Zeit vom 06.07.2018 bis zum 07.08.2018                     
während der Dienststunden nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, welche Arten umweltbezogener Informationen und Stellungnahmen verfügbar sind,  
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerechte Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt am 27.06.2018 und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse  
http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Hohen Viecheln, den                          Der Bürgermeister 
 

 

8. 
 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am                    geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  
 
Hohen Viecheln, den                   Der Bürgermeister 
 

 

9. 
 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am                    von der Gemeindevertretung beschlossen. 
Die Begründung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom                    gebilligt. 
 
Hohen Viecheln, den                    Der Bürgermeister 
 

 

10. 
 

Die Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg vom                    AZ:                                    mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 
 
Hohen Viecheln, den              Der Bürgermeister 
 

 

11. 
 

Die Nebenbestimmungen wurden erfüllt. Die Hinweise wurden beachtet.  
 
Hohen Viecheln, den              Der Bürgermeister 
 

 

12. 
 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.  
 
Hohen Viecheln, den                                                                                                                                              Der Bürgermeister 
 

 

13. 
 

Die Erteilung der Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt am                    und auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter der Internetadresse 
http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit ihrer Bekanntmachung wirksam geworden. 
 
Hohen Viecheln, den                                                                                                                                              Der Bürgermeister 
 

 
            Stand: 20.08.2018 
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3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln
- im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 10 " Uferzone " 
M 1 : 10000 

Schweriner See

Ventschow  Hohen Viecheln   

Bad Kleinen

L 031

Planausschnitt aus dem wirksamen FNP 
( vor der 3. Änderung )

Übersichtsplan

H/B = 297 / 520 (0.15m²)

Plangebiet
 3. Änderung 

Bereich der
 3. Änderung 

des FNP 



Seite 1 

 

 

Gemeinde Hohen Viecheln 

 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes    
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Der Sachverhalt wird bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Hinweise 
Mit der Stellungnahme zum B-Plan Nr. 10 „Uferzone“ wurde der artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag bestätigt. 
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Die Stellungnahme ist identisch mit der Stellungnahme zum B-Plan. 
Die Hinweise zum Biotopschutz betreffen Eingriffe, die außerhalb des Änderungs-
bereiches der 3. Änderung des FNP stattfinden können. 

Da im B-Plan auf die Erweiterung aller Steganlagen generell verzichtet wird, ist eine 
Ausnahme vom Biotopschutz ausschließlich für die geplante Mole im Bereich der 
Bootshausanlage erforderlich. 
Der Standort befindet sich außerhalb der F-Planänderung. Die Belange zum 
Biotopschutz werden im B-Planverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Verzicht auf die Erweiterung der Steganlagen werden die Voraussetzungen 
erfüllt, dass die Planung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele führt. 
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Belange der Eingriffsregelung und des Baumschutzes stehen der 3. Änderung des 
FNP nicht entgegen.  
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Mit dem Verzicht auf die Erweiterung der Steganlagen werden die Voraussetzungen 
erfüllt, dass die Planung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des angrenzenden 
Landschaftsschutzgebietes und des angrenzenden Naturschutzgebietes führt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit der Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungs- 
planes Nr. 10 „Uferzone“. 
Die geführte Nachweisführung der Verträglichkeit der Planung mit den 
Erhaltungszielen des SPA wird im Wesentlichen mit den Vorhaben im B-Plan 
begründet, die außerhalb des Plangebietes der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgesehen sind. Die Problematik wird vollumfänglich im 
Rahmen des B-Planverfahrens beachtet. Mit dem generellen Verzicht auf die 
Erweiterung von Steganlagen kann davon ausgegangen werden, dass mit der  
3. Änderung des Flächennutzungsplanes die Erhaltungsziele des SPA-Gebietes nicht 
beeinträchtigt werden. 
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keine Bedenken 
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Die Hinweise aus der Stellungnahme zum B-Plan werden bei der konkreten 
Vorhabenplanung beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
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keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
Bau- oder Bodendenkmale sind nicht betroffen. 
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Der geäußerte Hinweis ist auf dem B-Plan Nr. 10 „Uferzone“ vermerkt, er ist  
Bestandteil der Textlichen Hinweise zum Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
keine Einwände 
 
 
 
keine Bedenken 
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keine weiteren Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken und Anregungen 
Das Plangebiet befindet sich in keinem Verfahren zur Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse. 
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Die Hinweise werden im Rahmen der Umweltplanung berücksichtigt. 
Für beide Schutzgebiete (Europäisches Vogelschutzgebiet „Schweriner Seen“ und 
„Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore“ liegen Managementpläne 
vor, die auch die aktuelle Nutzung im Uferbereich von Hohen Viecheln beurteilen.  
Dabei werden keine erheblichen, negativen Auswirkungen auf wesentliche 
Gebietsbestandteile und Arten der Schutzgebiete festgestellt. Ausführlich wird dies in 
einer separat zum B-Plan-Verfahren erstellten Unterlage zur FFH-Prüfung zu dem 
Planvorhaben dargelegt. 
Eine vorhaben- bzw. planbedingte erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgebiete ist  
auf dieser Grundlage ausgeschlossen, da nur kleinräumig eingeschränkt über die 
Bestandsicherung hinaus gehende Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden.  
Die untere Naturschutzbehörde ist am Planverfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden Bestandteil der Begründung. 
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In der Stellungnahme vom 18.03.2015 wurden keine Bedenken geäußert. 
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Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln ist mit  
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 
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noch keine Stellungnahme eingegangen  
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keine Bedenken 
Im Änderungsgebiet befinden sich keine Festpunkte der amtlichen und geodätischen 
Grundlagennetze des Landes M-V. 
Das Katasteramt des Landkreises ist am Planverfahren beteiligt. 
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keine Bedenken 
 
Das LPBK M-V ist aufgrund des örtlich begrenzten Umfanges als obere Landesbehörde 
nicht zuständig. 
 
 
Der zuständige Landkreis NWM ist am Planverfahren beteiligt. 
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Zustimmung 
 
Waldflächen sind von den Planungen nicht betroffen. 
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keine Bedenken 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der 
Entwurfsfassung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Uferzone“, der mit der 3. Änderung des 
FNP im Zusammenhang steht, berücksichtigt. 
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise aus der Stellungnahme vom 27.08.2017 wurden in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Anschlüsse und mögliche Netzerweiterungen sind im Zuge der Bauvorbereitung durch  
die Bauherren zu beantragen. 
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keine Bedenken 
Eine detaillierte Stellungnahme wurde zum im Zusammenhang stehenden B-Plan 
abgegeben. 
Die Auflagen und Hinweise wurden beachtet und in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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keine Bedenken 
 
Die vorhandenen Leitungen sind im mit der 3. Änderung des FNP im Zusammenhang 
stehenden Bebauungsplan gekennzeichnet. 
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Die Allgemeinen Hinweise werden in die Begründung aufgenommen, das Merkblatt  
ist der Begründung zum Bebauungsplan beigefügt.  
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keine Bedenken 
 
 
Die gegebenen Hinweise zum Vorentwurf wurden zur Kenntnis genommen und werden 
beachtet. Sie sind Bestandteil der Begründung. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Ventschow    

2. Lübow     

3. Dorf Mecklenburg   

4. Bad Kleinen     

5. Lübstorf    

haben zum Zeitpunkt der Prüfung keine Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 06.07. - 07.08.2018 

 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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